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Bau-	und	Renovierungsabfälle	

Grundsatz 

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz verlangt von den Abfallerzeugern, dass Abfälle möglichst 

vermieden werden. Nicht vermeidbare Abfälle sind zu verwerten. Abfälle, die sich nicht verwerten 

lassen, sind einer ordnungsgemäßen Beseitigung zuzuführen. 

Die im Baubereich anfallenden Abfälle sind daher sorgfältig zu trennen, um eine umweltfreundliche 

Verwertung und/oder Beseitigung zu ermöglichen. 

Definition 

Unbelasteter Erdaushub Material das bei Erdarbeiten entsteht und keine Verunreinigung 

durch Fremdstoffe aufweist. 

1. Nach Möglichkeit unmittelbar vor Ort wiederverwenden. 

2. Erdaushubbörse (www.meinawb.de/boerse/erdaushub) 

3. Anlieferung gegen Gebühr (Siehe Merkblatt 1B) am WSZ 

Kripp. 

Unbelasteter Bauschutt Reines mineralisches Material, das bei Bau-, Sanierungs- und 

Abrissmaßnahmen anfällt und vorwiegend aus Steinbaustoffen, 

Steinen, Mörtel, Beton und Betonbruch besteht. 

1. Nach Möglichkeit unmittelbar vor Ort wiederverwenden. 

2. Anlieferung gegen Gebühr (Siehe Merkblatt 1B) am WSZ 

Kripp, UWZ Leimbach und AWZ Niederzissen 

Bitte beachten Sie, dass z.B. Rigipsplatten und Porenbeton (z.B. 

Ytong) nicht zum unbelasteten Bauschutt zählen (Siehe 

Baumischabfälle).  

Unbelastetes Bauholz Material aus Holz wie z.B. Holzparkett, Decken- und 

Wandverkleidung, Spanplatten… 

1. Nach Möglichkeit unmittelbar vor Ort wiederverwenden. 

2. Anlieferung am WSH Kripp, UWZ Leimbach und AWZ 

Niederzissen (für Privat, Gebühr siehe Merkblatt 1.3) 

Gewerbliche Anlieferung ist nur beim Abfallwirtschaftszentrum 

Niederzissen und der Umschlag und Wertstoffzentrum Leimbach 

möglich (Gebühr siehe Merkblatt 1.4). 

Verkaufsverpackungen Werden über die Gelbe Tonne entsorgt. Dies gilt jedoch nicht für 

Glas und Pappe / Papier. Hohlglas (Flaschen, Gläser) bitte über 

Altglas-Container entsorgen. Altpapier immer über blaue Tonne 

entsorgen, auch wenn es keinen grünen Punkt hat. 

Tapetenreste Kleine Mengen können in die Restmülltonne oder in einen 

zugelassen Abfallsack gefüllt werden. Große Mengen sind als 

Baumischabfall zu entsorgen. 



Merkblatt 2.2 

Zur Entsorgung von Bauabfällen 

 

2 

 

  

Baumischabfälle Sind Gemische, die entstehen, wenn bei Baumaßnahmen Abfälle 

unsortiert zusammengeworfen werden oder diese aufgrund ihrer 

Bauweise nicht mehr zu trennen sind. Hierzu zählen z.B. 

Rigipsplatten und Porenbeton, Bitumenplatten, Dachpappe, 

Kunststoffrohre, unbelasteter Bauschutt mit Tapete darauf 

Montageschaum, Holzdielen mit Teppich verklebt, Styropor mit 

Kleberückständen oder anderen Baumaterialien, Dämmmaterial 

(Ausnahme KMF siehe unten). 

 

Problemabfälle wie zum Beispiel Isoliermassen-, Farb-, Kleber-, 

Schutzanstrich- Imprägnier mittel sind auszusortieren und getrennt 

zu entsorgen. 

 

• Baumischabfälle können bei folgenden Entsorgungsanlagen 

kostenpflichtig entsorgt werden (Privat siehe Merkblatt 1.3; 

Gewerblich siehe Merkblatt 1.4) Abfallwirtschaftszentrum 

Niederzissen , Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach 

Schadstoffbelastetes Altholz 

(Kategorie A4) 

Sind Hölzer die mit Holzschutzmittel behandelt wurden. 

z.B. Fenster, Gartenhäuser, Zäune, Bauholz aus dem Außenbereich, 

Eisenbahnschwellen,  

• Anlieferung von A4-Hölzern gegen (Privat siehe Merkblatt 

1.3; Gewerblich siehe Merkblatt 1.4) ist nur beim 

Abfallwirtschaftszentrum Niederzissen und der Umschlag- 

und Wertstoffzentrum Leimbach möglich 

Asbesthaltige Baustoffe Siehe Merkblatt 2.3 , Gewerbliche beachten bitte das eANV 

Merkblatt 3.3 

Künstliche Mineralfasern (KMF) Siehe Merkblatt 2.4, Gewerbliche beachten bitte das eANV 

Merkblatt 3.3 

Schadstoffverunreinigte 

Bauabfälle oder Problemfälle 

Siehe Merkblatt 2.5, Gewerbliche beachten bitte das eANV 

Merkblatt 3.3 

 

Anlieferungsgebühren 

Die Anlieferungsgebühren für die jeweiligen Abfallarten entnehmen Sie bitte Merkblatt 1.3 bzw. 1.4 

für Gewerbliche. 

Containerdienste 

Wenn Sie keine Möglichkeiten haben, Ihre Bauabfälle selbst zu den Abfallentsorgungsanlagen zu 

bringen, können Sie sich einen Container stellen lassen. Container für Baumischabfälle, verwertbares 

Altholz, unbelasteter Bauschutt, Grünabfälle und Sperrmüll können Sie in verschiedenen Größen 

beim AWB bestellen (Siehe Merkblatt 1.5). 


